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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Kinder beruflich Reisender besuchen bis zu 30 Schulen in jedem Jahr. 
Dies und die Tatsache, dass durch die Reisetage bis zur Hälfte der 
Unterrichtstage versäumt wird, ist eine erhebliche Belastung für diese 
Kinder.“ (aus: Schulministerium NRW, 2015)

Ohne Zweifel zählen die „reisenden Kinder und Jugendlichen“ da-
mit zur Gruppe der Schülerinnen und Schüler in außergewöhnlichen 
Lebenslagen, die der besonderen Wahrnehmung und Begleitung im 
Schulalltag bedürfen.

Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, das „Recht auf Bildung“ auch der 
reisenden Kinder und Jugendlichen in unseren Schulen umzusetzen 
und in gelebte individuelle schulische Förderung zu überführen.

Mit diesem Leitfaden möchten wir Sie zu allen wesentlichen Aspekten 
und Fragestellungen rund um den Schulbesuch und den Unterricht für 
reisende Kinder und Jugendliche informieren. Am Ende dieses Leitfa-
dens haben wir die entsprechenden Rechtsgrundlagen für das Land 
NRW angefügt.

Mit freundlichen Grüßen

 

(Monika Nienaber-Willaredt)
Abteilungsleiterin Schulaufsicht, 
Bezirksregierung Arnsberg, den 17.11.2016
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Zur Situation „reisender Kinder und Jugendlicher“ 
in NRW, die der Schulpflicht unterliegen

Mit dem Stichtag 15.1.2016  sind ca. 1000  reisende schulpflichtige 
Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Ihre Fami-
lien sind Schausteller und Circusangehörige, Jahrmarktbeschicker, 
Stunt Show Betreiber, Seiltänzer und Puppenspieler. Kinder aus 
Roma- und Sintifamilien mit  „reisendem  Gewerbe“ machen nur einen 
sehr geringen Anteil aus. Die ebenfalls  reisenden Schifferfamilien 
wählen für die Beschulung ihrer Kinder in der Regel spezielle Internate.

Die Schulpflicht 

Wie alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland, unterliegen auch 
die reisenden Kinder und Jugendlichen der allgemeinen sowie der 
Berufsschulpflicht (vgl. BASS 15 – 05 Nr. 21). Die besonderen Lebens-
umstände „auf der Reise“ erfordern allerdings einen sensiblen Um-
gang mit der Einforderung und Überwachung der Schulpflicht. Es gilt 
u.a. die sog. Reisetage und auch Schulferienzeiten -insbesondere beim 
Wechsel der Bundesländer- angemessen zu berücksichtigen. Gleich-
wohl ist es unsere Pflicht, ein Höchstmaß an Schulbesuch und effekti-
ver Unterrichtszeit zu gewährleisten.

Die Anmeldung 

Das reisende Kind ist mit allen persönlichen Stammdaten an seiner  
Stammschule, in der Regel ist dies die Schule  des „Winterquartiers“, 
anzumelden. Jede weitere Schule, die das Schulkind dann auf der 
Reise besucht, wird für die Dauer des Aufenthaltes zur sogenannten 
Stützpunktschule („Schule auf der Reise“). Die Stammschule stat-
tet die reisenden Schülerinnen und Schüler mit einem vollständigen 
Schultagebuch (Ordner und Schultagebucheinlage) aus.
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Der Schulbesuch

Das reisende Kind legt bei der Anmeldung zur vorübergehenden Beschu-
lung sein persönliches Schultagebuch vor. Es beinhaltet  zwei Teile:
Baustein 1: die persönlichen Daten der Schülerin/des Schülers 
Baustein 2: die Dokumentation der Lernentwicklung mit dem aktuel-
len Lernstand und Informationen zu den  individuellen Lernplänen 
Damit ist das Schultagebuch das zentrale Dokumentationsinstrument, 
in dem auch die Lehrerinnen und Lehrer der besuchten Schulen den 
Lernprozess fortschreiben müssen.
Bitte gewährleisten Sie, dass den Unterrichtenden während des Schul-
besuchs das Schultagebuch zur Verfügung steht und weisen Sie bitte 
auf die Dokumentationspflicht hin.

Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Herausgeber), Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf
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Voraussetzungen und Vorgaben für gelingenden Unterricht

…im Idealfall… …davon abweichend…

… bringen die Kinder in ihrem  
Schultagebuch die Arbeitspläne 
(Deutsch, Mathematik, Englisch) 
der Stammschule mit. Daran 
sollten sie mit Ihrer fachlich - 
pädagogischen Unterstützung 
weiterarbeiten.

…liegen diese Arbeitspläne 
manchmal nicht vor. Dann sind 
die Lehrer/innen der Schule ge-
halten, die Lernstände zu ermit-
teln, Lernmaterialien bereit zu 
stellen und die Kinder weiter zu 
fördern.

Auf Wunsch und bei Bedarf erhalten sie dabei Unterstützung durch 
die Bereichslehrkräfte.

Über die o.g. Kernfächer hinaus arbeiten die Kinder und Jugendlichen  
im Fachunterricht der besuchten Klassen oder Lerngruppen mit.

Im Schultagebuch sind die Lernprozesse sowie Hinweise zur 
Weiterarbeit durch alle unterrichtenden Lehrkräfte verpflichtend 
zu dokumentieren.
Kopien der an der Stützpunktschule erstellten Lernstandsberichts- 
seiten sind an die Stammschule zu senden.

Link  zum Schultagebuch:    www.bra.nrw.de/3026724

Bezugsnachweis für 
den Ordner:
Max Steier GmbH
Steindamm 77–85
25337 Elmshorn

Download der 
Schultagebucheinlage:
www.bra.nrw.de/3026724

Der Unterricht
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Die Leistungsmessung und die Leistungsbewertung
Leistungsmessung  und Leistungsbewertung erfordern auf Grund 
der außergewöhnlichen Lernsituation reisender Kinder ein hohes 
Maß an Sensibilität und Verantwortung. Um diesen Schülerinnen und 
Schülern gerecht zu werden, sollten insbesondere die erworbenen 
Kompetenzen und Stärken im Fokus der Leistungsbewertung stehen 
(Stärkenorientierung). Die Verantwortung für die Schullaufbahn liegt 
im Grundsatz bei der Stammschule. Stützpunktschulen übernehmen 
die temporäre Mitverantwortung. 

Informationen zu diesem Stichwort finden Sie auch in der „Hand- 
reichung zum Schultagebuch“: www.bra.nrw.de/3026735

Die Klassenarbeiten
Klassenarbeiten sind, bei sehr enger und verlässlicher Begleitung durch 
die Stammschule, auch auf der Reise eine mögliche Form der Leistungs-
feststellung, aber nicht zwingend notwendig. Alternative Formen zur 
Leistungsfeststellung wie mündliche Prüfungen, Referate, die Erstellung 
von Ergebnispostern, Präsentationen usw. sollten einbezogen werden.
Leistungsmessung und ihre Bewertung kann nur auf dem Gelehrten 
und Gelernten sowie den individuell erstellten und fortgeschriebenen 
Lernplänen basieren.

Die Zeugnisse
Die Stammschule trägt die Verantwortung für die Erstellung der Zeug-
nisse. Bei Kindern, die reisebedingt eine geringe Unterrichtsteilnahme 
vorweisen, kann zur Verlängerung des Beobachtungszeitraumes der 
übliche Zeugnisausgabetermin verschoben werden (vgl. die Ausfüh-
rungen in der „Handreichung zum Schultagebuch“, S. 18f.).
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 Grundlagen der Zeugniserstellung sind:
• die Erkenntnisse der Stammschule
• aussagekräftige Berichte der Stützpunktschulen
• die fortgeschriebene Dokumentation der Lernentwicklung im 

Schultagebuch
• ergänzende Informationen zur Lernentwicklung durch die  Be-

reichslehrkräfte

Der Schwimmunterricht
Die Schwimmfähigkeit wird in der Regel im Schultagebuch dokumen-
tiert. Dennoch muss sich jede Schwimm-Lehrkraft vor dem Unterricht 
ein Bild von der individuellen Schwimmfähigkeit und dem Schwimm-
vermögen des Kindes machen.

Die Ansprechpartner „schulintern“

Um für die reisenden Schülerinnen und Schüler den zeitlich begrenz-
ten Aufenthalt in der Schule möglichst optimal, effizient und Gewinn 
bringend zu gestalten, ist es hilfreich, dort eine feste Ansprechperson 
zu finden, die für alle Beteiligten eine Mittlerfunktion übernimmt: Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Bereichslehrkräfte. Begleitend 
koordiniert und unterstützt sie die Organisation und Kommunikation 
nach innen und außen mit dem Ziel, die reisenden Schülerinnen und 
Schüler in den Schulalltag zu integrieren.

Die Bereichslehrkräfte: 
externe Ansprechpartner für die Schule

Sie wünschen Unterstützung, Begleitung und Beratung, weil zum 
Beispiel das Schultagebuch fehlt, weil die Stamm- oder die nächste 
Stützpunktschule nicht bekannt ist, weil Lerndokumentationen und 
Lernpläne fehlen oder, weil sich grundsätzliche Probleme und Schwie-
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rigkeiten auftun? Jederzeit für Sie ansprechbar ist in all diesen Fällen 
die für Ihre Region zuständige Bereichslehrkraft. 

Die Bereichslehrkräfte sind ausgebildete, erfahrene Lehrerinnen und 
Lehrer im öffentlichen Schuldienst aller Schulformen, die mit der 
Unterrichtung und der Organisation der schulischen Begleitung rei-
sender Kinder vertraut sind. Die reisenden Kinder, deren individueller 
Lernstand und das persönliche Umfeld sind ihnen bekannt. Bereichs-
lehrkräfte sind Bindeglied und Ansprechpartner für alle Beteiligten: 
für die Schulen und ihre Lehrkräfte, die Kinder und Jugendlichen sowie 
deren  Eltern. In der Regel genießen sie das volle Vertrauen der reisen-
den Familien. 

Bereichslehrerinnen und -lehrer unterstützen die Kinder auf der Reise 
und helfen bei folgenden Fragen und  Anlässen:
• Welche Schule ist zuständig?
• Wie und wo erfolgt die Anmeldung? 
• Wo erhalte ich ein Schultagebuch?
• Wie kann das Kind gefördert werden?
• ...
• Gespräche und Gesprächsvermittlung zwischen Lehrkräften 

und Eltern
• Hilfe bei Schulproblemen
• Tipps für die Schullaufbahn, Abschlüsse und berufliche 

Qualifizierungen 
• …

Die Bereichslehrersuche im Internet

Unter der Internetadresse
http://blksuche.genloc.net
finden Sie die bundesweite Bereichslehrersuchfunktion. Sie wird regel-
mäßig aktualisiert.
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Die Schule für Circuskinder – SfC

Nicht  selten werden Sie die Erfahrung machen, dass die mitreisenden 
Kinder eines Circus Unternehmens, das bei Ihnen vor Ort gastiert, 
Ihre Schule nicht besuchen. Das kann seinen Grund in einer nachläs-
sigen Wahrnehmung der Schulpflicht haben. Zumeist ist es aber so, 
dass die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen durch reisende 
Lehrkräfte und Online-Unterricht der  „Schule für Circuskinder“, einer 
Ersatzschule der evangelischen Kirche des Rheinlandes, unterrichtet 
werden. Im Zweifelsfall sprechen Sie bitte Ihre zuständige Bereichs-
lehrkraft an. Sie kennt sich auch in diesem Bereich gut aus. 

Foto: Schule für Circuskinder, Hilden
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Das Abitur „auf der Reise“

Durch das „Westfalen – Kolleg“, einem Weiterbildungskolleg der Stadt 
Dortmund, haben reisende junge Erwachsene nun auch die Möglich-
keit, das Abitur „auf der Reise“ zu erlangen. Derzeit bereitet sich die 
dritte Gruppe Reisender aus Circussen und Schaustellerbetrieben 
durch „abitur-online“ auf die allgemeine Hochschulreife vor.  Die Auf-
nahmebedingungen für den Bildungsgang „abitur-online“ sind:
• ein Mindestalter von 18 Jahren beim Eintritt in das erste Semester
• eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine mindestens zwei-

jährige Berufstätigkeit

Die Bezirksregierung Arnsberg prüft das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen und führt das Zulassungsverfahren mit Blick auf die besonde-
ren Lebensumstände der Reisenden durch.
www.westfalenkolleg-dortmund.de

Die Berufsschulpflicht – die berufliche Bildung 

Nach der Pflichtschulzeit unterliegen auch die reisenden Jugendlichen 
der Berufsschulpflicht. 

In Nordrhein-Westfalen gilt sie bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
und besteht auch noch in dem Schuljahr, in dem der oder die Jugend-
liche 18 Jahre alt wird, fort. Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag 
müssen zur Erfüllung der Berufsschulpflicht mindestens 560 Stunden 
Unterricht an einem Berufskolleg nachweisen.

Die Berufskollegs der Stadt Herne halten  für die Zielgruppe der rei-
senden Jugendlichen durch „BeKoSch“ („Berufliche Kompetenzen der 
Schausteller und Circusangehörigen“) ein spezifisches Berufsschul-
angebot vor, das sowohl die Erfüllung der Berufsschulpflicht als auch 
die ungestörte Reisetätigkeit als Schausteller und Circusangehörige 
ermöglicht.
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In einer Kombination aus Blockunterricht in den Wintermonaten  und 
Fernunterricht auf der Reise können die Jugendlichen in den Berei-
chen Betriebswirtschaftslehre, Elektrotechnik, Farbtechnik und Metall-
technik Zertifikate erwerben. In Verbindung mit dem obligatorischen 
Unterricht in allgemein bildenden Fächern ist die Berufsschulpflicht 
erfüllt.

Kontakt
Franz-Josef Berkenkötter
Telefon: 02323 16-2631
Telefax: 02323 16-2738

Informationen zur Berufsschulpflicht und über angebotene Anschluss-
qualifikationen erhalten Sie unter: 
Franz-Josef.Berkenkoetter@mulvany-berufskolleg.de
www.mulvany-berufskolleg.de
www.ebk-herne.de

Die Organisationshilfen für den Schulalltag

Die folgenden Checklisten geben den Stamm- und Stützpunktschulen 
einen Überblick zu notwendigen Maßnahmen und Handlungsschritten, 
die die organisatorischen Anforderungen an die Beschulung reisender 
Schülerinnen und Schüler im Schulalltag erleichtern. 
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Die Checkliste für Stammschulen

Generell zu erledigen

Die Stammschule nimmt die Aufgabe der schulischen Versorgung reisender

Kinder und Jugendlicher in ihr Schulprogramm auf.

Behandlung des Themas „Reisende Kinder an unserer Schule“ in der Lehrer-
konferenz. Benennung einer Betreuungslehrkraft, Bekanntgabe der Bereichs-
lehrkraft

Bei/nach der Ankunft

Die Schülerakte anlegen/einrichten

Das Kind mit dem Schultagebuch ausstatten

Zur Bereichslehrkraft Kontakt aufnehmen

Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer ist über ihre/seine Aufgaben informiert 
und darauf vorbereitet

Stundenplangestaltung:
• Einbeziehen des Kindes in den Förderunterricht
• Einrichtung eines individuellen Förderangebotes 

(soweit vorhanden anhand des Förderplans)

Vor der Abreise

Gewährleistung der Vorbereitung für den Schulbesuch während der kommen-
den Reisesaison:
• Bereitstellung der Lernmaterialien
• Erstellung der individuellen Lernpläne insbesondere für die Fächer 

Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache

Dokumentation im Schultagebuch vervollständigen (Beschreibung der 
Lernausgangslage)

Schulbesuchskalender ausfüllen

Eltern nach nächstem Standort befragen

Nächste Schule informieren (ggf. Hilfe durch Bereichslehrkraft)

Während der Reise

Kontakt halten zu den Schülerinnen/Schülern, den Erziehungsberechtigten 
und den Bereichslehrkräften

Auswertung der Stützpunktschulberichte

Quelle: „Leben und Lernen auf der Reise“ Handreichung zum Schultagebuch und zu 
Fragen der schulischen Bildung der Kinder beruflich Reisender.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre-
publik Deutschland, Berliner Büro, 10117 Berlin, Taubenstraße 10, Berlin 2012.
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Die Checkliste für Stützpunktschulen

Generell zu erledigen

Im Jahresarbeitsplan die wiederkehrenden Volksfeste vormerken 
…in das Schulprogramm „Unterricht für reisende Kinder und Jugendliche“ 
aufnehmen

Ansprechpartner der Schule informieren

Lehrerkonferenz über die Termine informieren

Bereichslehrkraft informieren, dass eine Veranstaltung stattfindet

Bei der Aufnahme

Im Aufnahmegespräch den Abreisetermin abfragen

Klassenlehrer und Fachlehrer der aufnehmenden Klasse informieren

Schülerdaten in die Schuldatenbank einpflegen
(Daten siehe Anmeldeformular)

Bereichslehrkraft informieren

Falls keine Informationen zum Lernstand der vorherigen Schule vorliegen, 
Kontakt aufnehmen (Bereichslehrer hilft)

Vor der Abreise

Dokumentation im Schultagebuch auf Vollständigkeit überprüfen und 
ggf. vervollständigen
• Angaben zum Lernstand im Schultagebuch
• Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten

Daten und Leistungsnachweise an Stammschule faxen
(Fax siehe Anmeldeformular)

Schulbesuchskalender ausfüllen

Eltern nach nächstem Standort befragen

Nächste Schule informieren (ggf. Hilfe durch Bereichslehrkraft)

Das Schultagebuch an die Eltern aushändigen

Die Schülerin/den Schüler in der Schuldatenbank als Abgang vermerken.

Quelle: „Leben und Lernen auf der Reise“ Handreichung zum Schultagebuch und zu 
Fragen der schulischen Bildung der Kinder beruflich Reisender.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre-
publik Deutschland, Berliner Büro, 10117 Berlin, Taubenstraße 10, Berlin 2012.
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Die Rechtsgrundlage in NRW

 Vergl. BASS 15 – 05 Nr. 21 – Auszüge –
„Schulische Bildung von Kindern aus Familien beruflich Reisender in 
Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I“ 
RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 14. 10. 2005 
(ABl. NRW. S. 411) ff 

1.1
Die Eltern melden ihr Kind gemäß § 41 Abs. 1 Schulgesetz (SchulG – 
BASS 1 – 1) für die Grundschule des Schuleinzugsbereichs an, in dem 
der Wohnsitz oder Winterstandort der Familie liegt bzw. an einer wohn-
ortnahen Grundschule. Diese Schule ist die Stammschule der Schüle-
rin oder des Schülers in der Primarstufe, solange die Familie dort ihren 
Winterstandort hat. Für reisende Kinder ohne dauerhaftes Winterquar-
tier benennt die Schulaufsicht in Abstimmung mit den Eltern und der 
Bereichslehrkraft die Stammschule.

1.2
Die Aufnahme in eine weiterführende Schule, die dann Stammschule 
wird, erfolgt gemäß § 8 AO-GS (BASS 13 – 11 Nr. 1.1). Die Eltern werden 
bei der Wahl der weiterführenden Schule beraten.

Stamm- und Stützpunktschulen

2.1
Die Stammschule ist für die schulische Betreuung des reisenden 
Kindes ganzjährig zuständig. Sie arbeitet dabei mit den Bereichslehr-
kräften zusammen. Sie übernimmt die Schullaufbahnberatung als 
unverzichtbare Aufgabe. 

2.6
Die Stammschule erstellt in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch als erste Fremdsprache für das einzelne Kind individuelle 
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Lernpläne, anhand derer das Kind auf der Reise in den Stützpunkt-
schulen binnendifferenziert lernt.

3.1
Stützpunktschulen sind jeweils die dem Platz, auf dem das Unterneh-
men/die Familie gastiert oder wohnt, nächstgelegenen Schulen. Sie 
sind verpflichtet, mit den Bereichslehrkräften zusammenzuarbeiten 
und diese in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Die Stützpunktschulen 
suchen den Kontakt mit der Stammschule. 

3.4
In der Stützpunktschule arbeiten die Schülerinnen und Schüler in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch als erste Fremdsprache 
– ab Klasse 3 – (Primarstufe) bzw. Deutsch, Mathematik und Englisch 
als fortgeführte erste Fremdsprache (Sekundarstufe I) anhand ihrer 
von der Stammschule erhaltenen Bücher und individuellen Lernpläne. 
Den Schülerinnen und Schülern ist Gelegenheit zur Teilnahme am offe-
nen Ganztagsunterricht der Grundschulen zu ermöglichen.

3.5
Für die kurze Zeit des Aufenthalts an den Stützpunktschulen sollen 
zusätzliche Fördermaßnahmen angeboten werden.

Das Schultagebuch

2.4
Die Stammschule führt das Schülerstammblatt und stellt die Schulbü-
cher sowie das Schultagebuch (vgl. Nr. 7) zur Verfügung.

3.6
Bei Bedarf stattet die Stützpunktschule nach Rücksprache mit der 
Stammschule und der Bereichslehrkraft die reisenden Schülerinnen 
und Schüler mit Büchern und dem Schultagebuch aus. Insbesondere 
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halten die Stützpunktschulen vorsorglich ein Exemplar des Schultage-
buchs bereit.

7.2
Das Schultagebuch erhalten die Schülerinnen und Schüler vor Beginn 
der Reisesaison von der Stammschule oder von der zuerst besuchten 
Grundschule. Es begleitet das Kind während der gesamten Schulzeit, 
hilft Lehrerinnen und Lehrern auf der Reise, das zutreffende Unter-
richtsangebot bereitzustellen und ermöglicht den Eltern einen Über-
blick über den Lernfortschritt ihres Kindes. Die Eltern sind verpflichtet, 
den Schulen das Tagebuch zu Beginn des Schulbesuchs vorzulegen. 
Bei Verlust sind die Eltern gehalten, Ersatz zu beschaffen.

7.3
Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, das Schul-
tagebuch sorgfältig auszufüllen und eine Kopie der an ihrer Schule 
erstellten Lernstandsberichtsseite(n) an die Stammschule zu senden. 
Das Schultagebuch verbleibt am Ende der Schulzeit in den Händen 
der Schülerin oder des Schülers.
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Das Glossar

BeKoSch …Berufsbildungslehrgänge der Berufskollegs der Stadt 
Herne für reisende Jugendliche in Nordrhein-Westfalen.  
Kurs-angebote im kaufmännischen und gewerblichen 
Bereich.

Bereichslehrkräfte …sind Lehrerinnen und Lehrer im Schuldienst unter-
schiedlicher Schulformen des Landes Nordrhein-West-
falen. Sie organisieren, begleiten und unterstützen die 
Beschulung „reisender Schülerinnen und Schüler“  in 
Kooperation mit allen Beteiligten: den Lehrkräften der 
Stamm- und Stützpunktschulen und den reisenden Kin-
dern mit ihren Familien.

SfC …die Schule für Circuskinder mit Sitz in Hilden ist eine 
private Ersatzschule der evangelischen Kirche des 
Rheinlandes. Die Lehrkräfte reisen mit Schulmobilen zu 
Circussen und unterrichten „online“. 
www.schulefuercircuskinder-nrw.de

Schultagebuch ...ist ein Dokument in Form einer losen, ergänzungs-
fähigen Blattsammlung, deren Verwendung in allen 
Bundesländern verbindlich ist. Es dient dem Nachweis 
des Lernfortschritts und Kompetenzerwerbs sowie der 
Erfüllung der Schulpflicht der Kinder beruflich Reisender 
und ist daher von den unterwegs besuchten Schulen 
sorgfältig auszufüllen.
Die Schultagebuchunterlagen und eine zugehörige Hand-
reichung sind digital verfügbar unter:
Schultagebuch: www.bra.nrw.de/3026724
Handreichung zum Schultagebuch „Leben und Lernen 
auf der Reise“: www.bra.nrw.de/3026735

Stammschule …auch „Winterschule“ genannt, verwaltet die Stamm-
daten der Schüler/innen, erstellt die Förderplanung, 
schreibt Zeugnisse in Rücksprache mit den Bereichslehr-
kräften.

Stützpunktschule …ist jede von den Kindern besuchte „Schule auf der 
Reise“. Sie kooperiert mit den Stammschulen und den 
Bereichslehrkräften, erstellt Lernstandberichte und För-
derpläne im Schultagebuch.
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Kontakte in NRW

Bezirksregierung Arnsberg – Schulabteilung
Laurentiusstraße 1, 59821 Arnsberg
www.bra.nrw.de

Alfred Aßmann
Telefon: 02931 82-3023
Telefax: 02931 82-40913
E-Mail: alfred.assmann@bra.nrw.de

Adelheid Schmidt-Huckebrink
Telefon: 02931 82-3339
E-Mail: adelheid.schmidt-huckebrink@bra.nrw.de

Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW 
Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf
Rainer Michaelis
Friedhelm Jennessen
Telefon: 0211 5867-3630
www.schulministerium.nrw.de

DSB Deutscher Schaustellerbund e.V. 
Präsident: Albert Ritter
www.dsbev.de

BSM Bundesverband Deutscher Schausteller 
und Marktkaufleute e.V.
Präsident: Hans-Peter Arens
www.bsmev.de
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Umfassende Informationsquelle:
www.schule-unterwegs.de

Bundesweite Bereichslehrersuche:
www.blksuche.genloc.net
www.schule-unterwegs.de

Westfalen-Kolleg – „abitur-online“
Weiterbildungskolleg der Stadt Dortmund
Rheinische Straße 67, 44137 Dortmund
Dieter Röhrich
Telefon 0231 13905-0
Telefax 0231 163991
www.westfalenkolleg-dortmund.de

Berufliche Bildung - BeKoSch
Mulvany-Berufskolleg
Westring 201, 44629 Herne
Thomas Brechtken 
Telefon: 02323  162631
Telefax: 02323  162738
www.mulvany-berufskolleg.de

Emschertal-Berufskolleg
Technisch-gewerbliche BeKoSch-Lehrgänge
Steinstraße 22, 44652 Herne
Telefon: 02323 16-3262
www.ebk-herne.de
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Notizen





Land Nordrhein-Westfalen
vertreten durch die 
Bezirksregierung Arnsberg 
Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg 
Telefon 02931 82-0 
Telefax 02931 82-2520 
poststelle@bra.nrw.de
www.bra.nrw.de


